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PRO-MEMORIA
in Betreff eines

Franckfurter venerirlichcn Raths-Dccrcts
vom IZ. September 1768.

I

wodurch t>ie,

Abseiten einiger LomraL- Schliefenden Personen,
aus eigner Bewegung geschehene Bestimmung

ihrer sogenannten Gottes - Pfennige^

zu dem Vorhaben /
des

D, Med, & Phyf. Johann Christian Senckenberg
der ersten Stiftung

eines

Bürgerlichen Sicchcn-Hauscs
vors künftige soll abgestellet werden.
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- __ 'er D. Med. Johann Christian Senckenberg zu Franckfurt, hat be¬
kanntlich, ein Vermögen von mehr als hunderttausend Gulden, theilsm
/T .. , . . Xi . iiii . A“* Â T _ /l . \ /f/,rl . ni  tlltl . » fl -A« ^ ( *. 1/\ i\ i\ • A <MA <? X

lschen Religionen, woran, vor ihm, niemand gedacht hatte, bestimmet.
§. 2. Vornehmlich die letztere Absicht, fände in der Stadt so vielen

as  r* ' ' .'vi r ^ ' r \ irr r. . f jf . . . ./ ->< _ , *-

^ net, zu erjagtem Bürgerlichen Srechen-Haus widmeten. So hat es Herr
*j/T -./p ^ s  Bau-Schreiber Petsch, bey Uebernahm der Born-Burg, Herr Gasthalter

bey Uebernahm des rothen Hauses, mit ansehnlichen, und so haben
' ^~a/ 7Ĉ Y%‘U ts andere, mit Gottes-Pfennigen von geringerem Belauf, gehalten.

. , §. 3: Es ergienge deßfalls, in der Messe, binnen welcher, zufolg eig-
A»er , Eines Hochedlen Raths, bey denen höchsten Gerichten deschehener Eus- -r.w

o/Ĉ TjiL- serungen , vieles nicht so eigentlich kan erwogen werden, folgendes Raths-
* y Decret : Lame m Vortrag , daß der hiesige Hochgelahrre D»a <,r,

' Pbyficus  und Hofrath Senckenberg, ZU fernem stifftenden̂ L̂ nischen' ÄO;r *'-
inßituto > G - ttes -pfenmge bey hiesiger Bürgerschaft , ohne Vorwlssin
Eines Hochedlen Raths , annehme, weßentwegeu nörhig feyn wol¬
le, hierüber ein Reßiutum  ju faßen, in wie ferne man hierinnen nach-
sehm wolle, da dieses Unternehmen denen?»̂ «en müden Stiftun¬
gen ohnfehlbahren Abbruch verursachen müsse.

» Aä Senatum, und ist man des gutachtlichen Dafürhaltens, daß
„ man dem Hochgelahrten Pbyßco und D*a . senckenberg, hierüber , das
„ Obrigkeitliche Mißfallen bezeugen, uud ihme dieses ernstlich ver-
„ bieten solle. Rejblutum coram Deput, erd. d. 2. Sept,  1768. Ltd um d ap•

u.rfie. » probatum in Senat, d, 13. Sept.  1768 .

^ y -r §. 4 . Die Vortragende sind in diesem venerirlichen Raths- Decret
nicht benennet. Desstn Jnnhalt aber ergiebet, daß sie ohnrichtig vorgetra-
en. Dann desv . Senckenberg Quittungen(§. 2.) lauten insgesamt auf

ras Burger-Hospital.
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§. 5. Indessen kan der D Senckenberg , mit allem Respect nicht fin- .
den , daß , wann es anderen Personen gefälliger seyn sollte , eine Abgabe
zu seinem Medicinifd̂ en infticut , als zu emem Gottgefälligen Endzweck die¬
nend , anzusehen , dieser Absicht , bey denen Gebern , oder dem Empfän¬
ger , etwas im Weeg stehen würde.

§. 6. Er ist von einem Rechts -Gelehrten berichtet , daß wann einer-
wärts , die Untergebene,  in dem Herkommen stehen, sich ihres Eigenthums
zu einem gewissen, der Republick , oder denen mehreren Gliedern derselben
ohnschadlichen Endzweck, zu bedienen, diese natürliche Freyheit , ihnen nicht
könne benommen werben , sondern daß vielmehr die Hindernüsse , welche
ihnen darmn gemacht würden , wenn man bevorab , sie, in ähnlichem Fall,
andern nicht machte , vom Freyherrn von Lyncker , Decreta ambitiofa be- &
nennt werden , und durch ein Mittel , welches er Impiorakionem , oder im ^
Fall der nicht vorhandenen Ungleichen Benehmung , conEionem ex mo.
ribus benennet , abgestellt würden.

§. 7. Nun weiß die ganze Stadt , verschiedene, der Catholischen Re¬
ligion eigne Bestimmungen , von welchen niemand darzuthun vermag , daß
sie sich, am Entscheidungs - Tag , oder in dem Entscheidungs - Jahr , auf
eben die Art verhalten hätten . Auch ist der Stadt bekandt , daß der Be
griff von dem Daseyn emes Gott -gefälligen Endzwecks, aus welchem die
Einwohner bisher , das ihrige , zu erjagten Bestimmungen hergegeben,
nicht angetastet werde.

§. 8. Jeder verwendet ohne Hindernüß , seine Gottes -Gabe , zu dem
Catholischen Armen -Kasten , dessen Verwaltern , sogar derer , durch eini¬
ge Raths - Decreten gemachten Versuche ohngeachtet , das sammlen bey de¬
nen Meß - Fremden , nicht verwehret wrrd . Des letzteren bedienen sich auch
die Herrn Carmeliter , und die, nach einem Recurs an den Evangelischen
Reichs -Theil , vor der bekannten K . Resolution von 1732 , dennoch einge¬
nommene , am Entscheidungs - Tag nicht vorhanden gewesene, unter denen
neuen Orden des V. Art . 26. §. Osnabr . Friedens begriffene Herrn Capu-
ciner , die ohnehin, das ganze Jahr hindurch , in der Stadt sammlen müssen.
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derschast des Frohn - Leichnam, der schmerzhaften Mutter , des Rosen-
cranzes , des Scapuliers rc. rc. zu suchen. Allen Orden wird zum .Kripp¬
lein , zum Heil . Grab rc. rc. gesteuert.

§. io . Auf eben die Weise , würde auch eine Gottes - Gabe zu denen
Evangelisch- Reformirten Diaconien rechtsbeständig seyn, wann gleich die¬
selbe, ihnen , zu Anschaffung von Crucifften , Heiligen - Bildern , Meß-
Gewanden rc. rc. gegeben würde.

tz. 11. Von denen , der Augsp . Confeßion eignen , zum Theit nicht
v vor ohnstreitig Dürftige dienenden Schadischen , Cronstettischen , Frauen -^

"stemischen, Niederländischen , Oberländischen rc. Stiftungen , und denen
zahlreichen Leichen-Cassen, wird zumahl keine Frage erreget. '

V ^ VVwn »*w *■ j wr j  rv / ^ - - T, Ty. T. T ^ f ^ ,

zahlreichen Leichen-Cassen, wird zumahl keine Frage erreget.

Z. 12. Und vielleicht, würden selbst einige Regiments - Personen , nicht 3
geschehen lassen, d'aß eine Bestimmung , zu der aus allen Religionen beste- - .
hmden Frey - Maurer - l^>ge, vor ohnerlaubt gehalten werde.)( 2 §. IZ.
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§. IZ. Sowohl desD. Senckenberg Bürgerliches SiechemHauß, als
dessen Medicinisches inftitur, sind zum Dienst aller, in Deutschland aner-

>. ~ { kennten Christlichen Religionen, gewidmet. Sie haben mit allen erzehlten
-^ / -"Stiftungen(§. 8- i i.) gemein, daß sie bisher, unter keiner Obrigkeitlichen

Direction stehen. Ste sollen aber, gleich der Fabrick 368. Banhoioimeum,
\  der Obrigkeitlichen Kechnungs5Revision, dereinst unterworffen werden.

Bis dahm hat es keinen Anschein, daß ein Mann, der das seinige, dem
l̂ ^ -.̂ gemeinen Besten, mit tausenden zugewendet, demselben mit dreyen entwen-

*£  den wolle.
§. 14. Es ist also, in denen Bestimmungen, welche zu denen Sencken-

<̂ ĉ £ lluZf /£Xt  k'̂ gischen Stiftungen gemacht werden, eine Verschuldung, weder auf Sei-

ts*r >r*Jt-  wUn4t - /h

jM 'tva  derer Geber, noch des Empfängers. Sonst müste vor die comraAen,
- eine Ordnung derer Gottes-Pfennige, so, wie eine Stempel-Papier-Ord-

nung, vorhanden sepn. ,.
§. i ; . Es ist auch in dem Angeben, daß die Bestimmungen, welche

zu ersagten Stiftungen geschehen, denen unter Obrigkeitlicher Direction ste¬
henden, etwas entzogen, die Schluß-Folge, zu Latein Confequentia genannt,
nicht vorhanden.

iyZl TZdC- it- : Mancher murret insgeheim, daß Personen mit 8cxx). fl. Vermögen,
wöchentlich drey Gulden empfangen, da andre ganz Arme io. kr. erhalten.

1 ~  Mancher , der den Höchsten um das grose Loos angerufen, murret, wann
sp«  eg ihme nicht zu Theil wird, gegen die Stiftung, welche die Lotterie zie-

Zf  hen lasset. Es ist besser, daß solche übel berichtete Leute, einer, als daß
/y jfr\ie,  gar keinen Stiftungen geben.

y^ s °J? §• l6-Mithin entziehen die Senckenbergische Stiftungen, denen älteren,
nehmlich dem Franckf. Armen-Kasten, dem dasigen Fremdm-Hospital, und

■%CZ£**- Armen -Waysen-und Arbeits-Haus, deren jedem ohnehin derv.Sen-
v.A ,%* ' ~ ~C_ ckenberg 1000. Rthlr. verehret hat, und worunter derL. Burgerl. Armen-

Kasten, durch das Burgerl.Siechen-Haus, derL. Hospital aber, durch Ab¬
nahm derer suäici-l-Besichtigungen, gar sehr erleichtert werden, noch we¬
niger, als der Anbau der Neu-Stadt Höchst, dem Flor von Franckfurt,
oder das inftitut von Hädernheim, dem hiesigen Lccoucdeur-Wesen Scha¬
den bringet.

H. 17. Gesetzt aber, daß durch den Anwachs der einen Stiftung, die.
andre sich minderte, so ist der Endzweck allemahl vor die Armen und das
gemeine Beste, (fin Meciicus wird hiebey das Gleichnüß brauchen, daß,
wenn nur dem Cdrper geholfen wird, es gleich sep, ob es im Weeg der
Purgantz oder des Clystiers geschehe.

§. 18. Zu Einem Hochedlen Rath heget demnach der0 . Senckenberg
das demüthige Vertrauen, daß derselbe, mit Abstellung des, widerihn,auf
gar ohngleichen Vortrag gefaßten Mißvergnügen, seine Stiftung, bey
demjenigen Herkommen zu belassen geruhen werde, welches andem, theils
zum gemeinen Besten nicht mehr gereichenden, und der Obrigkeitlichen Di¬
rektion, nicht mehr unterworffenen Endzwecken, bisher noch niemahl bestrit¬
ten worden.
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des

. Med. & Phyf. Johann Christian
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eines
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dzJet D.  Med. Johann Christian Senckenberg zu Franckfurt, hat be¬
kanntlich, ein Vermögen von mehr als hundert tausend Gulden, theils zu
Errichtung eines inftituti Medici, theils zur ersten Anlage eines Sieche»
Dauses, vor die Frankfurter Burger aller, in Deutschland üblicher Christ-
Kchen Religionen, woran, vor ihm, niemand gedacht hatte, bestimmet.

§. 2. Vornehmlich die letztere Absicht, fände in der Stadt so vielen
Beyfall, daß einige Personen, die Abgaben, welche man zu Franckfurt, bey
Schließung von Kauf--Leyh- und andern Comradett, zu einem Gott-ge¬
fälligen Endzweck zu widmen pfleget, und daher Gottes-Pfennige benen¬
net, zu erjagtem Bürgerlichen Siechen-Haus widmeten. So hat es Herr
Bau-Schreiber Petsch, bey Uebernahm der Born-Burg, Herr Gasthalter
Dick bey Uebemahm des'rothen Hauses, mit ansehnlichen, und so haben
es andere, mit Gottes-Pfennigen von geringerem Belauf, gehalten.

§. 3. Es ergienge deßfalls, in der Messe, binnen welcher, zufolg eig¬
ner, Eines Hochedlen Raths, bey denen höchsten Gerichten beschehener Eus-
serungen, vieles nicht so eigentlich kan erwogen werden, folgendes Raths-
Decret: Lame in Vortrag, daß der hiesige HochgelahrteD>a«r,
Pbyßcus und Hofrath Sevchenberg , ZU stimm stiftenden ^ -/-« Nischen
lnßituto, Gottes -pftnnige bey hiesiger Bürgerschaft , ohne Vorwissen
Eines Hochedlcn Raths , annehme, wessenrwegeu nöthig styn wol¬
le, hierüber ein Reßiutam5» fassen, in wie ferne man hiennnen Nach¬
sehen wolle, da dieses Unternehmen denen pMiqwn milden Stiftun¬
gen ohnfehlbahren Abbruch verursachen müsse.

» AäSenatum,  uild ist man des gutachtlichen Dafürhaltens , daß,, man dem Hochgelahrken Pbyßco und DeH. senckenberg, hierüber, das
->Obrigkeitliche Mißfallen bezeugen, uud ihme dieses ernstlich ver-
„ bieten solle. Refolutum coram Deput, orä. d.  2 . Sept,  1768 . Leäum  U ap-
04 probat um in Senat. ä.  13 . Sept,  1768.

§. 4. Die Vortragende sind in diesem venerirlichen Raths- Decret
nicht benennet. Dessen Jnnhalt aber ergiebet, daß sie ohncichtig vorgetra¬
gen. Dann desv Senckenberg Quittungen(§. 2.) lauten insgesamt auf
das Burger-Hospital.

§.
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§. 5. Indessen kan derD SenckenberH, mit allem Respect nicht fin-
den, daß, wann es anderen Personen gefälliger sepn sollte, eine Abgabe
zu seinem̂leäicmischen inftitm, als zu einem Gottgefälligen Endzweck die¬
nend, anzusehen, dieser Absicht, bey denen Gebern, oder dem Empfän¬
ger, etwas im Weeg stehen würde.

§. 6. Er ist von einem Rechts-Gelehrten berichtet, daß wann einer-
warts, die Untergebene, in dem Herkommen stehen, sich ihres Eigenthums
zu einem gewissen, derRepublick, oder denen mehreren Gliedern derselben
vhnschädlichen Endzweck, zu bedienen, diese natürliche Freyheit, ihnen nicht
könne benommen werden, sondern daß vielmehr die Hindernüsse, welche
ihnen darinn gemacht würden, wenn man bevorab,-sie, in ähnlichem Fall,
andern nicht machte, vom Freyherrn von Lyncker, Decreta ambitiofa be¬
nennt werden, und durch ein Mittel, welches er lmplorarionem, oder im
Fall der nicht vorhandenen ohngleichenBenehmung, (.'onäWonem ex mo«
tibus benennet, abgestellt würden. ^

§. 7. Nun weiß die ganze Stadt , verschiedene, der Catholischen Re¬
ligion eigne Bestimmungen, von welchen niemand darzuthun vermag, daß
sie sich, am Entscheidungs- Tag, oder in dem Entscheidungs-Jahr, auf
eben die Art verhalten hätten. Auch ist der Stadt bekandt, daß der Be
griff von dem Daseyn eines Gott-gefälligen Endzwecks, aus welchem die
Einwohner bisher, das ihrige, zu erjagten Bestimmungen hergegeben,
nicht angetastet werde.

§. 8. Jeder verwendet ohne Hindernüß, feine Gottes-Gabe, zu dem
Catholischen Armen-Kasten, dessen Verwaltern, sogar derer, durch eini¬
ge Raths-Decreten gemachten Versuche ohngeachtet, das sammlen bey de¬
nen Meß-Fremden, nicht verwehret wird. Des letzteren bedienen sich auch
die Herrn Carmeliter, und die, nach einem Recurs an den Evangelischen
Reichs-Theil, vor der bekanntenK. Resolution von 1732, dennoch einge¬
nommene, am Entscheidungs-Tag nicht vorhanden gewesene, unter denen
neuen Orden desv . Art. 26. §. Osnabr. Friedens begriffene Herrn Capu-
ciner, die ohnehin, das ganze Jahr hindurch, in der Stadt sammlen müssen.

§. 9. Niemanden ist verwehret, den Gott- gefälligen Endzweck, in
derer Stifts -Herren ad8. Barthoiomaeum Findel-Kosthauß, inver Bru¬
derschaft des Frohn- Leichnam, der schmerzhaften Mutter, des Rosen-
cranzes, des Scapuliers rt. rc. zu suchen. Allen Orden wird zum.Kripp¬
lein, zum Heil. Grab rc. rc. gesteuert.

§. 10. Auf eben die Weise, würde auch eine Gottes-Gabe zu denen
Evangelisch-Reformirten Diaconien rechtsbeständig seyn, wann gleich die¬
selbe, ihnen, zu Anschaffung von Crucifixen, Heiligen- Bildern, Meß-
Gewanden rc. rc. gegeben wurde.

§. 11. Von denen, der Augsp. Confeßlon eignen, zum Theil nicht
vor ohnstreitig Dürftige dienenden Schadischen, Cronstettischen, Frauen-
steinischen, Niederländischen, Oberlandischen rc. Stiftungen, und denen
zahlreichen Leichen-Cassen, wird zumahl keine Frage erreget.

§. 12. Und vielleicht, würden selbst einige Regiments-Personen, nicht
geschehen lassen, daß eine Bestimmung, zu der aus allen Religionen beste¬
henden Frey-Maurer-i.o§e- vor ohnerlaubt gehalten werde.X 2 8 . ir.
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§. IZ. Sowohl desv . Senckenberg Bürgerliches Siechen-Hauß, als
dessen Medicinisches inftitut, sind zum Dienst aller, in Deutschland aww
kennten Christlichen Religionen, gewidmet. Sie haben mit allen erzehlten
Stiftungen(§. 8- ii .) gemein, daß si/bisher, unter keiner Obrigkeitlichen
Direction stehen. Sie sollen aber, gleich der Fabrick all8.Barthoiomaeum,
der Obrigkeitlichen Rechnungs-Revision, dereinst unterworffen werden.
Bis dahin hat es keinen Anschein, daß ein Mann, der das seinige, dem
gemeinen Besten, mit tausenden zugewendet, demselben mit drepen entwen¬
den wolle.

§. 14. Es ist also, in denen Bestimmungen., welche zu denen Sencken- -
bergischen Stiftungen gemacht werden, eine Verschuldung, weder auf Sei¬
ten derer Geber, noch des Empfängers. Sonst müste vor die ciomraQen,
eine Ordnung derer Gottes-Pfennrge, so, wie eine Stempel-Papier-Ord-
nung, vorhanden seyn.

tz. 15. Es ist auch in Angeben, daß die Bestimmungen, welche
m ersagtm Stiftungen geschehen, denen unter Obrigkeitlicher Direction ste¬
henden, etwas entzogen, die Schluß-Folge, zu Latein Confequemia genannt,
nicht vorhanden.

Mancher murretinsgeheim, daß Personen mit 8000. fl. Vermögen,
wöchentlich drey Gulden empfangen, da andre ganz Arme io. kr. erhalten.
Mancher, der den Höchsten um das grose Loos angerufen, murret, wann
es ihme nicht zuTheil wird, gegen die Stiftung, welche die Lotterie zie¬
hen lässet. Es ist besser, daß solche übel berichtete Leute, einer, als daß
sie, gar keinen Stiftungen geben.

§. 16. Mithin entziehen die Senckenbergische Stiftungen, denen alteren,
nehmlich dem Franckf. Armen-Kasten, dem dasigen Fremden-Hospital, und
dem Armen-Waysen-und Arbeits-Haus, deren jedem ohnehinderv.Sen-
ckenberg 1000. Rthlr. verehret hat, und worunter derL. Burgerl. Armen-
Kasten, durch das Burgerl.Siechen-Haus, derL. Hospital aber, durch Ab¬
nahm derer Besichtigungen, gar̂sehr erleichtert werden, noch we¬
niger, als der Anbau der Neu-Stadt Höchst, dem Flor von Franckfurt,
oder das inftitut von Hädernheim, dem hiesigen̂ccouclleur-Wesen Scha- -
den bringet.

tz. 17. Gesetzt aber, daß durch den Anwachs der einen Stiftung, die
andre sich minderte, so ist der Endzweck allemahl vor die Armen und das
gemeine Beste. Ein Meciicus wird hiebey das Gleichnüß brauchen, daß,
wenn nur dem Cdrper geholfen wird, es gleich sey, ob es im Weeg der
Purgantz oder des Ctystiers geschehe.

§. 18. Zu Einem Hochedlen Rath heget demnach derD. Senckenberg
das demüthige Vertrauen, daß derselbe, nnt Abstellung des, wider ihn, auf
gar ohngleichen Vortrag gefaßten Mißvergnügen, seine Stiftung, bey
demjenigen Herkommen zu belassen geruhen werde, welches andern, theils
zum gemeinen Besten nicht mehr gereichenden, und der Obrigkeitlichen Di¬
rection, nicht mehr unterworffenen Endzwecken, bisher noch niemahl bestrit¬
ten worden.
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